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Fähigkeitsausweis (FKA) für dosisintensives Röntgen KHM1

(Abdomen, Achsenskelett, Becken)
Gültig für die Fachbereiche Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Pädiatrie, Onkologie und Neurologie

(für Kardologie, Angiologie und Gynäkologie gibt es eigene FKA [siehe Website FMH]; für Titelträger Allg.Chirurgie, Rheumatologie,
Physikal.Medizin , Neurochirurgie, Urologie, Gastroenterologie und Radiologie ist kein zusätzlicher FKA erforderlich)

                                               
1 Fertigkeitsprogramm Sachkunde für dosisintensives Röntgen (KHM): http://www.fmh.ch/de/data/pdf/import_fmh/awf/weiterbildung/grundlagen/prg_roentgen_khm_d.pdf
   Für weitere Infos: Geschäftsstelle Kollegium für Hausarztmedizin, Landhausweg 26, 3007 Bern; Tel. 031 370 06 70; Fax 031 370 06 79; mail@kollegium.ch

Übergangsbestimmungen (FKP Ziff. 7):
„Wer bis zum 31.12.2002 die Weiterbildung zu einem Facharzttitel FMH gemäss Ziffer
1.2 des Fertigkeitsprogrammes abgeschlossen hat, ist vom Erwerb der Sachkunde für
dosisintensives Röntgen befreit und erhält den Fertigkeitsausweis ohne weitere
Bedingungen“.

Fall A) Abschluss Facharztweiterbildung vor 31.12.2002:

Antragsformular: http://www.kollegium.ch/aus/d.html
Anmeldung einschicken an KHM Sekretariat. Sie erhalten dann einen
Einzahlungsschein für die Gebühr von Fr. 75.- (in dieser Gebühr inbegriffen ist ein
Lehrmittel zur einheitlichen Einstelltechnik der Aufnahmen HWS, BWS, LWS, Becken
und Abdomen). Das KHM schickt Ihnen den Fertigkeitsausweis dann direkt zu.

Fall B) Abschluss Facharztweiterbildung nach 31.12.2002:
gemäss Fertigkeitsprogramm www.fmh.ch, dann folgende Schritte:
deutsch/AWF/Weiterbildung/WB-Programm/3 (siehe Fussnote für Web-Link)PS:

Zwingend für die praktische Ausübung sind in beiden Fällen zudem
1. der Nachweis des Sachverstandes nach Strahlenschutzverordnung bis 30.09.2004

(„Röntgenprüfung BAG“; siehe www.kollegium.ch/aus/RxSachverst.pdf und
www.bag.admin.ch/strahlen/formation/cours/medecin/d/examen.php

2. und der Besitz der BAG-Bewilligung zum Betreiben einer Röntgenanlage (siehe
Schweiz. Ärztezeitung Schweizerische Ärztezeitung 2003;84: Nr 40 2095 und
www.bag.admin.ch/strahlen/infodivision/section/sab/pdf/Bewilligungsgesuch-
Rontgen.pdf)

Freiwillige Mitarbeit als Tutorin / Tutor

Niedergelassene Ärzte/Ärztinnen können sich als Weiterbildner/innen (TutorInnen)
gemäss Ziffer 5.2. des Fertigkeitsprogrammes zur Verfügung stellen, um den
„jungen“ Kolleginnen und Kollegen die Einstelltechnik beizubringen. Wir suchen
daran interessierte InhaberInnen des FKA. Merci!

Falls Abschluss Facharzt-Weiterbildung ...

A) ... vor 31.12.2002:
‡ Fähigkeitsausweis nach
Übergangsbestimmungen1

B) ... nach 31.12.2002
‡ Fähigkeitsausweis nach

Fertigkeitsprogramm1

spezielle
Weiterbildung

gemäss
Fertigkeits-
programm

50 Pflichtaufnahmen unter
Aufsicht inkl. Befundung,
und praktische Prüfung

(siehe Fussnote)

Antrags-
formular

K H M

Fr. 75.00

F ä h i g k e i t s a u s w e i s  K H M
( f r ü h e r :  ‚ F e r t i g k e i t s a u s w e i s ’ )


